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sich diese Entscheidung stützt, sind mitzuteilen. Die Be
kanntgabe ist von ihm durch Unterschreiben eines Proto
kolls zu bestätigen.

§ io
(1) Gegen Entscheidungen nach den Bestimmungen der 

§§ 4, 6 und 8 kann innerhalb von zwei Wochen nach Be
kanntgabe der .Entscheidung schriftlich beim Ministerium 
des Innern Beschwerde eingelegt werden. Über die Be
schwerde ist innerhalb von drei Wochen zu entscheiden.

(2) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ И
Diese Verordnung findet keine Anwendung auf
a) Ausländer, die im Besitz eines vom Ministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokra
tischen Republik ausgestellten Diplomatenausweises 
oder eines Ausweises für nichtdiplomatische Mitar
beiter sind;

b) Ausländer, die in ihren Pässen einen Registrierver
merk der Protokollabteilung des Ministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokra
tischen Republik haben.

§ 12
Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister des In

nern im Einvernehmen mit dem Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten.
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